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Vorbemerkung

Diese Handreichung gibt einen Uberblick tiber die Erfordernisse zur Akkreditie-
rung zuséatzlicher Studiengdnge einer Privatuniversitat.

Sie stellt den tiblichen Ablauf eines Akkreditierungsverfahrens dar. Neben ein-
fiihrenden Informationen zu den jeweiligen Verfahrensschritten gibt es noch tief-
ergehende Erlduterungen in Form von Richtlinien, die nachfolgend gekenn-
zeichnet sind mit

&  RICHTLINIE

Alle hier aufgefiihrten Richtlinien finden Sie im Anhang. Dartiber hinaus sind sie
in der elektronischen Fassung dieser Handreichung (Homepage des OAR unter
»~Akkreditierung/Informationen fiir AntragstellerInnen”) per Hyperlink abruf-
bar, der Sie auf die Homepage des OAR fiihrt. Dort ist die jeweils neueste Versi-
on aller Richtlinien verdffentlicht.

Natiirlich steht die Geschiiftsstelle des OAR fiir alle weiterfithrenden Nachfragen
und Auskiinfte zur Verfiigung.

1 Akkreditierung zusitzlicher Studiengidngen oder

Studiengangsdnderungen
Neue Studiengénge von Privatuniversitdten unterliegen ebenfalls der Akkredi-
tierungspflicht. Diese Akkreditierung erfolgt in Form einer Studiengangsakkre-
ditierung, die allerdings auch institutionelle Aspekte einzubeziehen hat. Neben
der fachlichen Beurteilung des Studienganges ist fiir die Qualitédtspriifung des
OAR relevant, inwieweit die neuen Studiengénge dem Leitbild und dem Ent-
wicklungsplan der Institution entsprechen. Qualitédtssicherung, Ressourcenpla-
nung und Forschung werden mit Bezug auf die Gesamtinstitution gepriift.

2 Vorbereitung des Antrags

Beratung

Die Geschiiftsstelle des OAR steht potentiellen AntragstellerInnen fiir Fragen im
Zusammenhang mit der Antragstellung und dem Akkreditierungsverfahren zur
Verfligung.

Geschiiftsstelle des Osterreichischen Akkreditierungsrates
Palais Harrach
Freyung 3
A-1010 Wien
Tel: +43 1 53120-5857
akkreditierungsrat@bmwf{.gv.at

Thr Weg zum OAR: WEGBESCHREIBUNG



mailto:akkreditierungsrat@bmwf.gv.at�
http://www.akkreditierungsrat.at/files/downloads_2009/Travelguide.pdf�
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3 Akkreditierungsverfahren

3.1 Antrag

Das Antragsschreiben ist ein formloses, vom rechtlich befugten Vertreter der
Institution zu unterzeichnendes Schreiben an den OAR (per Adresse Geschiifts-
stelle), mit welchem die Studiengangsakkreditierung beantragt wird.

Der Antrag hat eine ausfiihrliche Dokumentation zu enthalten, aus der hervor-
geht, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien fiir die Akkreditierung er-
tullt sind. Als Hilfestellung dazu steht die vom Rat erstellte Checkliste sowie ein
Leitfaden fiir die Modulbeschreibung zur Verfiigung.

Fiir die bessere Lesbarkeit und Klarheit der Akkreditierungsantrége stellt der
OAR ein Deckblatt zur Verfiigung, das den schriftlichen Antragsunterlagen vo-
ranzustellen ist.

& BASISKRITERIEN (S. 10)

& STUDIENGANGSAKKREDITIERUNG: DECKBLATT (S. 12)

&~ STUDIENGANGSAKKREDITIERUNG: CHECKLISTE (S. 14)

&~ MODULBESCHREIBUNG: LEITFADEN (S. 17)

Der Antrag soll zunédchst nur zweifach (gebunden, doppelseitig bedruckt,
durchgehend paginiert) eingereicht werden und erst nach einer eventuell vor-
zunehmenden Verbesserung nach Riicksprache mit der Geschiftstelle in der er-
forderlichen Anzahl vorgelegt werden.

Sind vom Antragsteller Joint Programmes, Universititslehrginge, Dokto-
ratsstudien oder berufsbegleitende Studienginge geplant, sind die entspre-
chenden unten angefiihrten Richtlinien zu beachten.

Sollten E-Learning (-Komponenten) Bestandteil der beantragten Studiengénge
sein, wird auf die entsprechenden Abschnitte in der Checkliste bzw. im Orientie-
rungsrahmen hingewiesen.

Eine eigene Richtlinie spezifiziert auch die Anforderungen fiir den Fall, dass fuir
eine Privatuniversitédt verschiedene Standorte vorgesehen sind.

JOINT PROGRAMMES: RICHTLINIE (S. 19)

JOINT PROGRAMMES: CHECKLISTE (S. 21)
UNIVERSITATSLEHRGANGE (S. 23)

DOKTORATSSTUDIEN (S. 25)

STANDORTE VON PRIVATUNIVERSITATEN (S.27)
BERUFSBEGLEITENDE STUDIENGANGE (WORKLOAD) (S. 30)

7GRN 7SN 7NN 70N 780 74

3.2 Priifung/Verbesserung

Sollte sich nach einer ersten Uberpriifung zeigen, dass der Antrag unvollstandig
ist oder formale Miangel aufweist, so wird die antragstellende Bildungseinrich-
tung aufgefordert, die entsprechenden Unterlagen innerhalb einer festgesetzten


http://www.akkreditierungsrat.at/files/Richtlinien_layout_07/Basiskriterien_110108.pdf�
http://www.akkreditierungsrat.at/files/deckblaetter_08/Deckblatt_fuer_Antrag_Studiengaenge.doc�
http://www.akkreditierungsrat.at/files/downloads_2010/Checkliste%20f%C3%BCr%20Studieng%C3%A4nge.pdf�
http://www.akkreditierungsrat.at/files/Richtlinien_layout_07/Leitfaden_Modulbeschreibung_072008.pdf�
http://www.akkreditierungsrat.at/files/downloads_2011/Joint%20Programmes.pdf�
http://www.akkreditierungsrat.at/files/downloads_2009/Checkliste%20f%C3%BCr%20Joint%20Programmes.pdf�
http://www.akkreditierungsrat.at/files/Richtlinien_layout_07/Universitaetslehrgaenge.pdf�
http://www.akkreditierungsrat.at/files/downloads_2009/Doktoratsstudiengaenge_11012008.pdf�
http://www.akkreditierungsrat.at/files/downloads_2009/Standorte%20von%20Privatuniversit%C3%A4ten.pdf�
http://www.akkreditierungsrat.at/files/Richtlinien_layout_07/Berufsbegleitende_Studiengaenge.pdf�

Seite 6 / 7 Akkreditierungsverfahren

Frist nachzureichen. Sollte diesem Verbesserungsauftrag nicht nachgekommen
werden, ist der Antrag durch den OAR zuriickzuweisen.

3.3 Verfahrensbegleitung

Der OAR bestellt fiir jedes Verfahren eines seiner Mitglieder zur Berichterstatte-
rIn. Diese/r berichtet dem Rat tiber den Verfahrensstand, leitet die Begehung,
und legt dem Rat eine schriftliche Entscheidungsgrundlage vor. Die Geschifts-
stelle ist direkte Ansprechpartnerin in allen Verfahrensfragen. Wahrend des ge-
samten Verfahrens erfolgt die Kommunikation zwischen OAR und Antrag-
stellerIn ausschliefSlich tiber die Geschiftsstelle und dem/der von der Antrag-
stellerIn nominierten AnsprechpartnerIn.

3.4 Begutachtung durch externe Sachverstindige

Der OAR bestellt fiir die Begutachtung Sachverstindige. Die Namen der Sach-
verstindigen werden der antragstellenden Bildungseinrichtung mit der Mog-
lichkeit zur Stellungnahme bekannt gegeben, um eine mogliche Befangenheit
auszuschliefien. Die Sachverstdndigen selbst sind zur Verschwiegenheit tiber alle
aus der Gutachtertitigkeit bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet.

Auf Basis der schriftlich eingereichten Dokumentation wird in der Regel eine
Begehung der Bildungseinrichtung durch das Expertenteam durchgefiihrt, dem
auch ein Mitglied des Akkreditierungsrates (BerichterstatterIn) und ein Mitglied
der Geschiftsstelle angehoren. Die Begehung dauert in der Regel 1,5 Tage.

& GUTACHTER/INNEN: AUSWAHLVERFAHREN UND SELEKTIONSKRITERIEN (S. 31)
& BEGEHUNGEN: GRUNDSATZE GUTER PRAXIS (S. 32)

3.5 Gutachten

Jede/r der Sachverstandigen verfasst ein selbstdndiges schriftliches Gutachten.
Um die methodische Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der Gutachten zu ga-
rantieren, hat der Rat entsprechende Leitfdden fiir Gutachter erstellt.

& STUDIENGANGSAKKREDITIERUNG: ORIENTIERUNGSRAHMEN FUR SACHVER-
STANDIGE (S. 37)

3.6 Stellungnahme

Die Gutachten werden der Institution im Weg tiber die Geschéftsstelle tibermit-
telt. Die Institution hat das Recht im Rahmen des Parteiengehors innerhalb einer
festgesetzten Frist (in der Regel 2-3 Wochen) zu den Gutachten schriftlich Stel-
lung zu nehmen.

3.7 Entscheidung des Rates

Der/ die BerichterstatterIn bereitet auf Grundlage der Antragsunterlagen, der
Begehung, der Gutachten und der Stellungnahme der Institution einen Entschei-
dungsvorschlag fir das Plenum des Rates vor. Der Rat entscheidet dann mit ei-
ner notwendigen Mehrheit von mindestens fiinf Stimmen iiber den Antrag. Er


GutachterInnen:%20Auswahlverfahren%20und%20Selektionskriterien�
Begehungen:%20Grundsätze%20guter%20Praxis�
http://www.akkreditierungsrat.at/files/downloads_2010/Orientierungsrahmen%20Studieng%C3%A4nge.pdf�
http://www.akkreditierungsrat.at/files/downloads_2010/Orientierungsrahmen%20Studieng%C3%A4nge.pdf�
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entscheidet entweder positiv oder negativ. Eine Entscheidung mit Auflagen ist
aus rechtlichen Griinden nicht moglich.

3.8 Akkreditierungsbescheid

Die Entscheidung wird der Bildungseinrichtung mittels Erganzungsbescheid
zugestellt. Daher ist die Akkreditierungsdauer der Studiengédnge an die Akkredi-
tierungsdauer der gesamten Institution gebunden.

3.9 Genehmigung des Bundesministers

Die Entscheidung des OAR muss von der/dem zustindigen BundesministerIn
genehmigt werden. Diese Genehmigung kann verweigert werden, wenn die Ent-
scheidung des OAR im Widerspruch zu nationalen bildungspolitischen Interes-
sen steht. (Der Bescheid kann jedoch seitens der/des BundesministerIn nicht in-
haltlich abgedndert werden. Ebenso wenig kann eine negative Entscheidung in
eine positive umgewandelt werden.)

3.10 Kosten & Dauer

Die antragstellende Bildungseinrichtung muss fiir das Akkreditierungsverfahren
nur die Kosten der Sachverstandigen geméafs dem Allgemeinen Verwaltungsver-
fahrensgesetz ersetzen. Diese umfassen die Reise- und Aufenthaltskosten sowie
ein Honorar fiir die Begehung und die Erstellung des Gutachtens. Ein geschitz-
ter Richtwert fiir die zu ersetzenden Gesamtkosten liegt erfahrungsgemafs zwi-
schen € 5.000,- und € 7.000,-.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer betrdgt neun Monate.

3.11 Interne Beschwerdekommission
Zur Sicherstellung eines fairen Verfahrensablaufs hat der OAR eine interne Be-
schwerdekommission eingerichtet. Die Beschwerdekommission ist tiber die Ge-
schiftsstelle des OAR zu kontaktieren.

& BESCHWERDEKOMMISSION: INTERNE (S. 40)

Zur Verlingerung der Akkreditierung als Privatuniversitat ist vor Ablauf der
Akkreditierungsdauer ein neuerlicher Antrag zu stellen. Fiir detaillierte Informa-
tionen hierzu siehe das auf der Homepage des OAR abrufbare Dokument
»~Handreichung fiir Antragssteller - Reakkreditierung” , Akkreditie-
rung/Informationen fiir AntragstellerInnen”)


Beschwerdekommission:%20Interne�
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Basiskriterien

Einige im § 2 UniAkkG genannten Kriterien werden vom Akkreditierungs-
rat in folgender Weise interpretiert und erldutert:

1. Akademische Freiheit

Die Privatuniversitdt muss autonom sein und akademische Freiheit ge-
wihrleisten. Sie hat durch ihre Verfassung und Organisationsstruktur
sicherzustellen, dass die Freiheit im Bereich der Forschung (hinsichtlich
der Fragestellungen, Theorien und Methoden sowie der Verbreitung
der Forschungsergebnisse und ihrer Bewertung) und die Freiheit der
Lehre (hinsichtlich der Vielfalt der inhaltlichen und methodischen Ges-
taltung der Lehrveranstaltungen sowie des Rechts auf AuSerung von

wissenschaftlichen und kiinstlerischen Lehrmeinungen) gewéhrleistet
ist. (§ 2 Abs. 1 Z 5 UniAkkG)

2. Breite und Vielfalt
Die Institution (im Sinne von § 2 Abs. 1 UniAkkG) sollte innerhalb einer
oder mehrerer Disziplinen (gem. § 2 Abs. 1 Z 2 UniAkkG) tiber eine
Breite und Vielfalt des Studienangebots verfiigen, die sich am Ver-
standnis des europdischen Universitdtsbegriffs orientieren (§ 2 Abs. 1
Z 5 UniAkkG). Als Disziplin kommen traditionelle Bereiche wie z.B.
Medizin, Musik, Jura oder Theologie sowie neuartige Facherkombinati-
onen mit einer vergleichbaren Breite in Betracht.

3. Forschung in der Institution
Die Forschung muss in der Institution geleistet werden. Das bedingt das
Vorhandensein einer kritischen Masse (siehe Pkt. 4) mit institutionali-

sierter Wissensproduktion und eine entsprechende Riickkoppelung zur
Lehre. (§ 2 Abs. 1 Z 5 UniAKkG)

4. Personal
Die Institution muss iiber wissenschaftliches oder kiinstlerisches
Stammpersonal verfiigen, das mit Vertrdgen fiir eine Dauer von min-
destens zwei Jahren in einem Dienstverhiltnis mindestens halbtédgig
verpflichtet ist. Dieses Stammpersonal muss mindestens 50% des ge-
samten Lehrvolumens jedes Studienganges abdecken und promoviert
oder kiinstlerisch ausgewiesen sein. Zur Sicherung der Verkniipfung
von Forschung und Lehre muss dieses Stammpersonal pro Studiengang
mindestens drei Personen umfassen, wovon mindestens eine ganztigig
beschiftigt sein muss und die Voraussetzungen zu erfiillen hat, die fiir
die Berufung auf eine Professur erforderlich sind. Das heifst, dass diese
Person eine entsprechend hohe wissenschaftliche oder kiinstlerische
Qualifikation aufzuweisen hat. (§ 2 Abs. 1 Z 3 UniAkkG)

10 Stand 11.01.2008
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5. Personalauswahlverfahren
Das Personalauswahlverfahren fiir das gesamte wissenschaftliche Per-
sonal muss transparent, wettbewerbsorientiert und qualitdtsgeleitet

sein. (§ 2 Abs. 1 Z 3 u. 4 UniAkkG)

6. Studienplan
Studienplédne (detaillierte Curricula) und Priifungsordnungen miissen
materiellen, fachlichen und formalen Anforderungen nach internationa-
len Standards gentigen. Die Zulassung zum Studium muss mindestens
den osterreichischen Regelungen der allgemeinen Zulassungsvoraus-
setzungen entsprechen. (§ 2 Abs. 1 Z 2)

7. Raum- und Sachausstattung
Unter Raum- und Sachausstattung wird eine Ausstattung mit adédqua-
ten Studienmitteln nach internationalen Standards verstanden. (§ 2

Abs. 1 Z 4 UniAKKkG)

8. Finanzierung
Die Sicherung der mittelfristigen Finanzierung der Institution muss
mittels eines detaillierten Business-Plans nachgewiesen werden. (§ 2

Abs. 1Z 3 und 4 UniAkkG).

9. Entwicklungsplan
Die Erftillung der in Z 1 bis 8 formulierten Voraussetzungen ist von der
Institution in einem auf drei Jahre angelegten Entwicklungsplan darzu-
tun.

1 Stand 11.01.2008



Deckblatt fiir den Antrag auf Akkreditierung
des Studiengangs/der Studiengidnge

1. Angaben zur antragstellenden Privatuniversitit:

Bezeichnung der antragstellenden

Privatuniversitit

Standort/e

Akkreditiert seit

Akkreditiert bis

Ansprechpartner/in im gegenstidndlichen

Verfahren

Gesamtes Studienangebot

Bei gleichzeitiger Beantragung mehrerer Studienginge ist die Seite 1 dieses Formblatts
(Angaben zur antragstellenden Privatuniversitit) nur einmal, die Seite 2 (Angaben zum
Studiengang) fiir jeden Studiengang gesondert auszufiillen.

12




2. Angaben zum Studiengang

Bezeichnung des Studiengangs

Kategorisierung (BA, MA, Doktorat,

Universititslehrgang)

Akademischer Grad bzw. Abschlussbezeichnung in

ausgeschriebener bzw. abgekiirzter Form

Fachwissenschaftliche Zuordnung

Zielgruppe

Mindeststudiendauer

Studienform

(Vollzeit, berufsbegleitend, Fernstudium, etc.)

Anzahl der ECTS-Punkte

Module (kurze Ubersicht)

Anzahl der Studienplitze

Studiengangsleiter/in

Wissenschaftliches/kiinstlerisches Stammpersonal

(Anzahl je Personalkategorie)

Studiengebiihren

13
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Checkliste fiir Studienginge

Checkliste fiir die Erstellung von Antrigen auf Akkreditierung von
Studiengidngen

Zur Uberpriifung der Voraussetzungen fiir die Akkreditierung von Stu-
diengdngen durch den Akkreditierungsrat sind Informationen zu den un-
ten angefiihrten Punkten schriftlich zur Verfiigung zu stellen. Fiir die bes-
sere Lesbarkeit des Akkreditierungsantrages ist diesem ein Deckblatt vor-
anzustellen, welches als Formblatt vom OAR zur Verfiigung gestellt wird.
Das Formblatt ist als Download auf der Homepage des Akkreditierungsra-
tes abrufbar. Die Antragsunterlagen sind zunéchst nur in zweifacher Aus-
fertigung in gebundener Form (doppelseitig bedruckt und durchgehend
paginiert) in der Geschiftsstelle einzubringen. Weitere Exemplare sind ge-
gebenenfalls nach erfolgter Verbesserung des Antrags nach Riicksprache
mit der Geschiftstelle in erforderlicher Anzahl vorzulegen.

1 Studienginge und Studiengangsmanagement
e Bezeichnung des Studiengangs
e Ziel und Profil des Studiengangs (inhaltliche Beschreibung)
¢ Orientierung des Studiengangs am Leitbild der Institution
e Niveau (BA, MA, Dr.)
e Zulassungsvoraussetzungen fiir Studierende und Auswahlverfahren
e Akademischer Grad (genauer Wortlaut)
e Diploma Supplement
e Dauer und Umfang (Semester, ECTS", Semesterstunden)
e Studienform, Struktur und zeitlicher Ablauf (Vollzeit oder berufsbeglei-
tend, Modulsystem, Blockveranstaltungen etc.)
e Studiengangsverantwortliche/r
e Studienplan:
Zu den Modulen und Lehrveranstaltungen sind anzugeben:
- Bezeichnung
- Inhalt
- Lernziele und Lernergebnisse (Kompetenzen und Qualifikationen,
Kenntnisse und Fertigkeiten)
- Lehr- und Lernformen
- Umfang und Arbeitsaufwand (Semesterstunden, ECTS)
- Lehrende/r
- in der Lehrveranstaltung verwendete Grundlagenliteratur
e Priifungsordnung
e Ausbildungsvertrag
e Zahl der Studienplatze
e Studiengebiihren

“ Das System der ECTS-Zuteilung im Hinblick auf die verschiedenen Elemente des Arbeits-
pensums ist zu erldutern.

14 Stand: 11. Janner 2010
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6

Internationale Vergleichbarkeit des Studiengangs und des akademi-
schen Grades

Personal

Stammpersonal (Name, Qualifikation, Dienstvertrag bzw. Vorvertrag,
Beschiftigungsausmafl, Zuordnung zu Lehrveranstaltungen bzw. For-
schungsbereichen)

Externe Lehrende (Name, Qualifikation, Vertrag bzw. Vorvertrag, Be-
schiftigungsausmafi, Zuordnung zu Lehrveranstaltungen bzw. For-
schungsbereichen)

Betreuungsrelation des wissenschaftlichen/kiinstlerischen Stammper-
sonals (differenziert nach Personalkategorien) zu Studierenden

Forschung
Forschung im Zusammenhang mit dem Studiengang (Forschungspro-
jekte und -kooperationen unter Angabe der verantwortlichen Personen)

Qualititsmanagement

Regelungen zu den Verfahren der Qualitidtssicherung

Darstellung der Evaluierungsinstrumente

Mechanismen fiir die Umsetzung von Qualitdtssicherungsmafinahmen

Finanzierung, Raum- und Sachausstattung

Finanzierung, bezogen auf den Studiengang

Raum- und Sachausstattung, bezogen auf die Ausstattung des Studien-
gangs

Fernstudien, E-Learning bzw. Blended Learning

Beruht das Studienangebot auf Fernstudien, E-Learning bzw. Blended
Learning, so sind folgende Punkte zusétzlich zu berticksichtigen:

ad Studiengédnge und Studiengangsmanagement

Anteile von Prasenzzeiten und betreutem und nicht betreutem Selbst-
studium

spezifische Kommunikationsformen und Medien und Beispiele von
Lehrmaterialen, welche die Umsetzung des didaktischen Konzepts
nachvollziehbar machen

ad Personal

Aus dem Personalplan muss hervorgehen, welche Aufgaben durch wel-

che Stellen abgedeckt werden:

- Fachwissenschaftliche Inhalte der Lehrmaterialien

- Entwicklung des didaktischen Konzepts

- pddagogisch-didaktische Beratung der Lehrenden

- Technische Entwicklung (Erstellung des elektronischen, interakti-
ven Lehrmaterials)

- Tutorentdtigkeit (Arbeitsorganisation, Kommunikation, Untersttit-
zung bei der zeitlichen Durchfiihrung des Lehrganges)

- IT-Support fiir Lehrende und Studierende

- IT-Service fiir die laufende technische Betreuung

Quualifikation der Lehrenden und der Tutoren im Hinblick auf die be-

sonderen didaktischen und technischen Anforderungen

15 Stand: 11. Janner 2010
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ad Raum- und Sachausstattung

Studienzentren fiir die Durchfiihrung der Prasenz- und Priifungspha-
sen

Hardware und Software incl. Lizenzen

Ausstattung der Distributions- und Informatikabteilung im Hinblick
auf die besonderen Anforderungen des Lehrkonzepts

16 Stand: 11. Janner 2010
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Osterreichischer Akkreditieru ngsrat

Leitfaden fiir eine Modulbeschreibung

Was bedeutet Modularisierung?

Modularisierung ist die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch
und zeitlich abgerundeten, in sich abgeschlossenen und mit Leistungspunk-
ten versehenen abpriifbaren Einheiten. Module konnen sich aus verschie-
denen Lehr- und Lernformen (wie z.B. Vorlesungen, Ubungen, Praktika
u.a.) zusammensetzen. Ein Modul kann Inhalte eines einzelnen Semesters
oder eines Studienjahres umfassen, sich aber auch tiber mehrere Semester
erstrecken. Module werden grundsatzlich mit Priifungen abgeschlossen,
auf deren Grundlage Leistungspunkte vergeben werden. Module sind ein-
schlieslich des Arbeitsaufwands und der zu vergebenden Leistungspunkte
zu beschreiben?.

Antragstellern wird empfohlen folgende Struktur fiir die Modulbeschrei-
bung zu verwenden:

1. Moduliibersicht fiir ein Curriculum

Lehrende/r

Lehrveranstaltung | LV-Typ | ECTS | Kontaktstunden | Selbststudium

Stammpersonal

externe Lehrende

MODUL It

LV1

LvV2

usw.

MODUL II:

LV1

LV2

Uusw.

MODUL III:

LV1

LV2

usw.

SUMME | Xy | Xy | Xy |

2. Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten:
a) Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls
Beschreibung der Inhalte und der zu erwerbenden Qualifikationszie-
le2 im Sinne von:
- Kenntnissen: Kennen von Informationen, Theorie- und/oder Fak-
tenwissen

1 Definition der Kultusministerkonferenz vom 15.09.2000 i. d. F. vom 22.10.2004

2 vgl. Kommission der europaischen Gemeinschaften (2006): Vorschlag fiir eine Empfehlung
des Européischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines Europdischen Qualifika-
tionsrahmens fiir Lebenslanges Lernen vom 5.9.2006. Online in Internet:
http:/ /www.bibb.de/dokumente/pdf/al3_eqf_rec_de.pdf [Stand: 16.07.2007]
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- Fertigkeiten: kognitive und praktische Fertigkeiten bei denen
Kenntnisse (Wissen) eingesetzt werden

- Kompetenzen: Integration von Kenntnissen, Fertigkeiten und so-
ziale sowie methodische Fahigkeiten in Arbeits- und Lernsituati-
onen.

Lehrformen
Beschreibung der einzelnen Lehr- und Lernformen (Vorlesungen,
Ubungen, Praktika, Seminare, Projektarbeit, Selbststudium etc.)

Voraussetzungen fiir die Teilnahme

Welche Module miissen bereits erfolgreich absolviert sein? Wie kann
sich der/die Studierende auf die Teilnahme an diesem Modul vorbe-
reiten (Literaturangaben, Hinweise auf multimedial gestiitzte Lehr-
und Lernprogramme etc.)?

Arbeitsaufwand
Gesamtstunden (differenziert nach Kontaktzeit und Selbststudium)
und ECTS

Priifungsformen und Notensystem

Dauer der Module
Angaben in Semester

Verwendbarkeit des Moduls

In welchem Zusammenhang steht das Modul mit anderen Modulen
innerhalb desselben Studiengangs bzw. mit anderen Studiengdngen
(auch fiir weiterbildende Studien oder postgraduale Studiengénge)?

Haufigkeit des Angebots von Modulen
Wann wird das Modul angeboten (in jedem Semester, in jedem Stu-
dienjahr, in grofieren Abstéanden)?

geplante Gruppengrofe

3. Die Beschreibung der einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls soll
mindestens enthalten:

Qoo

Bezeichnung/Zuordnung zu Modul

Inhalt

Lernziele und Lernergebnisse (Kompetenzen und Qualifikatio-
nen, Kenntnisse und Fertigkeiten)

Lehr- und Lernformen

Umfang und Arbeitsaufwand (Semesterstunden, ECTS)
Lehrende/r

in der Lehrveranstaltung verwendete Grundlagenliteratur
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Joint Programmes

Unter , Joint Programmes” wird im weitesten Sinne die gemeinsame
Entwicklung und/oder Durchfiihrung von Studiengidngen durch zwei oder
mehrere in- oder ausldndische Bildungseinrichtungen verstanden. Dabei konnen
Teile bereits eingerichteter Studien der Kooperationspartner modulartig zu
einem sinnvollen Ganzen zusammengefiigt werden oder unabhéngig von
bestehenden Studien gemeinsam mit der Partnereinrichtung ein neues Studium
konzipiert werden. Fithren diese Programme zu einem von den beteiligten
Institutionen gemeinsam verliehenen akademischen Grad, spricht man
tiblicherweise von ,Joint Degree Programme”, wiahrend , Double Degree
Programme” tiblicherweise die Ausstellung getrennter Verleihungsurkunden
durch die beteiligten Institutionen bezeichnet. Es gibt allerdings auf europdischer
Ebene keine offiziell giiltigen Begriffsbestimmungen und keine einheitliche
Verwendung dieser Begriffe.

Das 0sterreichische Universitdtsrecht (§ 51 Abs. 2 Z 27 UG 2002) bezeichnet mit
dem Terminus gemeinsame Studienprogramme ordentliche Studien, die aufgrund
von Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren dsterreichischen
Universitdten, Erhaltern von Fachhochschul-Studiengéngen, Privatuniversitdten
oder Pddagogischen Hochschulen sowie auslandischen anerkannten
postsekundaren Bildungseinrichtungen in Form eines joint, double oder multiple
degree programs durchgefiihrt werden.

Fiir die Beteiligung an Joint Programmes sind von Privatuniversitidten folgende
Grundsitze zu beachten, die auf europédischer Ebene! entwickelt wurden:

Akkreditierung/nationale Anerkennung

¢ Die Partnerinstitutionen miissen anerkannte postsekundare
Bildungseinrichtungen sein.

e Joint Programmes bediirfen einer Akkreditierung durch den OAR, da es sich
um (zumindest in der Kombination) neue Studiengidnge handelt. Die
Anerkennung eines Joint Programme durch eine ausldndische
Akkreditierungseinrichtung ersetzt nicht die Akkreditierung durch den OAR.

1In diesem Zusammenhang sind vor allem folgende Publikationen auf europaischer Ebene zu
nennen: Christian Tauch and Andrejs Rauhvargers: , Survey on Master Degrees and Joint Degrees in
Europe” (2002); The Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning
Higher Education in the European Region: “The Recommendation on the Recognition of Joint Degrees”
sowie das “Explanatory memorandum to the recommendation on the recognition of joint degrees” (2004);
European University Association: “Developing Joint Masters Programmes for Europe. Results of the
EUA Joint Masters Project (March 2002 - Jan 2004)” (2004); European University Association:
“Guidelines for Quality Enhancement in European Joint Master Programmes” (2006).

Stand: Februar 2011
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e Sofern die nationalen Rechtsvorschriften des Landes der Partnerinstitution
eine Studiengangsakkreditierung verpflichtend vorsehen, ist diese entweder
nachzuweisen oder in einem parallelen bzw. gemeinsamen
Akkreditierungsverfahren durchzufiihren. Im Sinne der Verfahrenseffizienz
ist ein gemeinsames Verfahren durch die beteiligten
Akkreditierungseinrichtungen anzustreben, welches sich an den ECA-
Grundsitzen fiir die Akkreditierung von Joint Programmes orientieren sollte.2

Kooperationsvereinbarung

In einer Kooperationsvereinbarung aller beteiligten Institutionen sind jedenfalls
folgende Punkte im Vorhinein zu regeln?:

¢ Studienleistungen, die die Studierenden an den jeweiligen Institutionen zu
erbringen haben. Entsprechend den internationalen Vorgaben sollen die
Anteile der beteiligten Institutionen an der Studiendauer ein vergleichbares
Ausmaf haben; 4

e Zulassung- und Auswahlverfahren;
e Festlegung der anzuwendenden Studien- und Priifungsordnung(en);

e Die automatische und vollstindige Anerkennung der Priifungen und
wissenschaftlichen Arbeiten, die an den beteiligten Institutionen erbracht
werden;

e Akademischer Grad:
Entsprechend dem Grundprinzip, dass fiir eine Studienleistung nur ein
akademischer Grad zu verleihen ist, kommen folgende Moglichkeiten der
Verleihung von Joint Degrees in Frage:

a) Eine Institution verleiht den akademischen Grad, die Partnerinstitution
verleiht eine Anerkennungsurkunde, in der die Gleichwertigkeit mit einem
eigenen akademischen Grad festgelegt wird.

b) Die Institutionen verleihen den akademischen Grad mit einer gemeinsamen
Urkunde.

¢ Organisatorische Regelungen und administrative Zustdandigkeiten

2 European Consortium for Accreditation: “Principles for accreditation procedures regarding joint
programmes” (2007).

3 Vgl. auch § 51 Abs. 2 Z 27 UG 2002 und § 54 Abs. 9 UG 2002

* Das Universitdtsgesetz 2002 fordert fiir die Verleihung von akademischen Graden aufgrund von
gemeinsamen Studienprogrammen einen Mindestanteil jeder Institution am Studium und zwar
miissen bei einem Studienumfang von 120 ECTS mindestens 30 ECTS, bei mehr als 120 ECTS
mindestens 60 ECTS unter der Verantwortung der Partnerinstitution erbracht werden (§ 87 Abs. 5
UG 2002). Diese Vorgabe kann als Richtwert auch fiir Joint Programmes von Privatuniversititen
dienen.

Stand: Februar 2011
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Checkliste fiir Joint Programmes

Checkliste fiir die Erstellung von Antrdgen auf Akkreditierung von
Joint Programmes

Zur Uberpriifung der Voraussetzungen fiir die Akkreditierung von Joint
Programmes durch den Akkreditierungsrat sind Informationen zu den
unten angefiihrten Punkten schriftlich zur Verfiigung zu stellen. Alle
Angaben im Antrag miissen sich auf das gesamte Studium und nicht nur
auf jene Teile beziehen, die von der Privatuniversitét erbracht werden.
Zusitzlich ist die Richtlinie des OAR zu Joint Programmes zu beachten.
(siehe Link).

Fiir die bessere Lesbarkeit des Akkreditierungsantrages ist diesem ein
Deckblatt voranzustellen, welches als Formblatt vom OAR zur Verfiigung
gestellt wird. Das Formblatt ist als Download auf der Homepage des
Akkreditierungsrates abrufbar. Die Antragsunterlagen sind zunéchst nur in
zweifacher Ausfertigung in gebundener Form (doppelseitig bedruckt und
durchgehend paginiert) in der Geschiftsstelle einzubringen. Weitere
Exemplare sind gegebenenfalls nach erfolgter Verbesserung des Antrags
nach Riicksprache mit der Geschéftstelle in erforderlicher Anzahl
vorzulegen.

e die Partnerinstitution/en, mit der/denen das Joint Programme
durchgefiihrt wird (einschliefilich Informationen tiber Rechtsstatus und
Akkreditierung dieser Institution/en)

e Kooperationsvertrag mit den Partnerinstitutionen

e Bezeichnung des Studiengangs

e Ziel und Profil des Studiengangs (inhaltliche Beschreibung)

¢ Orientierung des Studiengangs am Leitbild der Institution

e Niveau (BA, MA, Dr.)

e Zulassungsvoraussetzungen fiir Studierende und Auswahlverfahren

e Akademischer Grad (genauer Wortlaut) und Art der Verleihung
(welche Institution/en verleiht bzw. verleihen den akademischen Grad;
Muster der Verleihungsurkunde/n)

e Internationale Vergleichbarkeit des Studiengangs und des
akademischen Grades

e Diploma Supplement, in dem die an den beteiligten Institutionen
erbrachten Anteile des Studiums ausfiihrlich darzustellen sind

e Dauer und Umfang (Semester, ECTS", Semesterstunden)

e Studienform, Struktur und zeitlicher Ablauf des gesamten Studiums
einschliefslich jener Anteile, die von Partnerinstitutionen erbracht

* Das System der ECTS-Zuteilung im Hinblick auf die verschiedenen Elemente des
Arbeitspensums ist zu erldutern.

21 Stand: April 2009
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werden (Vollzeit oder berufsbegleitend, Prasenz- oder Fernstudium,

Modulsystem, Blockveranstaltungen etc.)

e Festlegung der Studienanteile, die an den jeweiligen
Partnerinstitutionen zu erbringen sind

e Studienplan des gesamten Studiums:

Zu den Modulen und Lehrveranstaltungen sind anzugeben:

- Bezeichnung

- Inhalt

- Lernziele und Lernergebnisse (Kompetenzen und Qualifikationen,
Kenntnisse und Fertigkeiten)

- Lehr- und Lernformen

- Umfang und Arbeitsaufwand (Semesterstunden, ECTS")

- Lehrende/r

- in der Lehrveranstaltung verwendete Grundlagenliteratur

e Priifungsordnung (inklusive Vereinbarung der automatischen und
vollstandigen Anerkennung der Priifungen und wissenschaftlichen
Arbeiten, die an den Partnerinstitutionen erbracht werden)

e Unterrichtssprache(n)

¢ Gesamtkoordination und Studiengangsverantwortliche

e Stammpersonal (Name, Qualifikation, Dienstvertrag bzw. Vorvertrag,
Beschiftigungsausmafl, Zuordnung zu Lehrveranstaltungen bzw.
Forschungsbereichen)

e Externe Lehrende (Name, Qualifikation, Vertrag bzw. Vorvertrag,
Beschiftigungsausmafl, Zuordnung zu Lehrveranstaltungen bzw.
Forschungsbereichen)

e Betreuungsrelation des wissenschaftlichen/kiinstlerischen
Stammpersonals (differenziert nach Personalkategorien) zu
Studierenden

e Forschung im Zusammenhang mit dem Studiengang
(Forschungsprojekte und -kooperationen unter Angabe der
verantwortlichen Personen)

¢ Organisatorische Regelungen und administrative Zustandigkeiten fiir
die Durchfiihrung des Studiums

¢ Qualitdtssicherung;:

- Regelungen zu den Verfahren der Qualitédtssicherung

- Darstellung der Evaluierungsinstrumente

- Mechanismen fiir die Umsetzung von
Qualitédtssicherungsmafinahmen

e Zahl der Studienpldtze

e Ausbildungsvertrag

e Studiengebiihren

¢ Finanzierung

¢ Raum- und Sachausstattung
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Universititslehrginge an Privatuniversititen

Begriff und Rechtswirkungen

Universitétslehrginge sind aulerordentliche” Studien, die der Weiterbil-
dung dienen.

Das Universitédtsgesetz 2002 unterscheidet nach dem vorgesehenen Ab-
schluss zwei Arten von Universitdtslehrgangen:

1. Universitdtslehrgénge, die zu einem akademischen Grad fiihren

Im Curriculum eines Universitédtslehrgangs kann die Verleihung eines in-
ternational gebrduchlichen Mastergrades vorgesehen werden, sofern der
Universitdtslehrgang hinsichtlich Zugangsbedingungen, Umfang und An-
forderungen mit entsprechenden ausldndischen Masterprogrammen ver-
gleichbar ist. Ein bestimmter Mindestumfang fiir solche Universitétslehr-
gange, die zu einem Mastergrad fiihren, ist gesetzlich nicht festgelegt. In-
ternational sind fiir weiterbildende Masterstudiengange 75-120 ECTS {ib-
lich.

2. Universitdtslehrgénge, die zu einer akademischen Bezeichnung fithren
Ist die Verleihung eines akademischen Grades nicht vorgesehen, kann die
Verleihung der Bezeichnung ,Akademische...” bzw. Akademischer...” mit
einem den Inhalt des jeweiligen Universititslehrgangs charakterisierenden
Zusatz vorgesehen werden, sofern der Universititslehrgang mindestens 60
ECTS umfasst. Diese Bezeichnung ist kein akademischer Grad.

Das Universitdtsgesetz definiert selbst keine Zulassungsvoraussetzungen
fiir Universititslehrgénge, sondern verweist auf die internationale Ublich-
keit. Im Regelfall ist fiir die Zulassung zu weiterbildenden Masterpro-
grammen ein abgeschlossenes Studium (zumindest auf Bachelor-Niveau)
international tiblich. Daneben sehen weiterbildende Masterstudiengange
vielfach aber auch die Zulassung aufgrund einer gleichzuhaltenden berufli-
chen Qualifikation vor.

Universitédtslehrgdnge, die mit einem Mastergrad abschliefien, berechtigen -
anders als konsekutive Masterstudien - nicht unmittelbar zu einem Dokto-
ratsstudium. Die Zulassung von Absolventinnen und Absolventen von
Universitédtslehrgangen zum Doktoratsstudium setzt voraus, dass die Uni-
versitit, an der die Zulassung zum Doktoratsstudium beantragt wird, den
Universitédtslehrgang als mit einem konsekutiven Masterstudium bzw. Dip-
lomstudium gleichwertig anerkennt. (§ 64 Abs.4 Universitidtsgesetz 2002)

"Das Osterreichische Universititsrecht (§ 51 Abs. 2 Z 2 und 21 UG 2002) unterscheidet
zwischen ordentlichen Studien (Bachelorstudien, konsekutive Masterstudien, Dip-
lom- und Doktoratsstudien) und auSerordentlichen Studien (Universitéitslehrginge).

23 Stand 12.01.2007



S 2/2 Universit'eitslehrgéinge Osterreichischer Akkreditierungsrat

Verfahren

Da es sich gemaf3 Universitdtsgesetz 2002 bei Universitdtslehrgdangen um
Studien handelt, bediirfen sie ebenso wie ordentliche Studien von Privat-
universitdten der Akkreditierung. Fiir die Akkreditierung der Universitéts-
lehrgénge sind daher grundsatzlich dieselben Beurteilungskriterien heran-
zuziehen wie fuir ordentliche Studien von Privatuniversitat.

Ein Universitdtslehrgang muss mit dem Gesamtprofil und Leitbild der In-
stitution vereinbar und mit den Ressourcen der Privatuniversitiat durch-
fithrbar sein.

Das Lehrpersonal muss sich zu einem angemessenen Anteil aus dem
Stammpersonal der Privatuniversitit rekrutieren, um die Verbindung von

Forschung und Lehre zu garantieren. Dabei darf es aber zu keinem Res-
sourcenabzug zu Lasten der anderen Studien kommen, d.h. die Personal-
ausstattung fiir die anderen Studien, wie sie in den vom Akkreditierungs-
rat definierten Basiskriterien festgelegt ist, muss jedenfalls gewahrleistet
bleiben.

Da Universitdtslehrgdange im Regelfall berufsbegleitend angeboten werden,
ist hinsichtlich der Studienplangestaltung und des Studienaufwandes auf
die Vereinbarkeit mit einer Berufstatigkeit zu achten. Es wird diesbeziiglich
auf die Richtlinie des Akkreditierungsrates betreffend berufsbegleitende
Studiengdnge verwiesen.

Sonstige Bildungsangebote von Privatuniversititen

Sonstige Bildungsangebote (Vortrage, Kurse, Seminare, Lehrgidnge) von
Privatuniversitdten unterliegen unabhidngig von Dauer und Umfang nicht
der Akkreditierung, sofern sie nicht als Universitdtslehrgénge bezeichnet
werden und weder die Verleihung eines akademischen Grades noch einer
akademischen Bezeichnung vorgesehen ist.
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Doktoratsstudiengange

Die Promotion ist eine Schnittstelle zwischen dem Bildungs- und dem For-
schungsauftrag der Universitdten. Mit dem Doktoratsstudium erwerben
DoktorandInnen einerseits Kompetenzen und Kenntnisse im Spezialthema
ihrer Dissertation und legen damit den Grundstock fiir ein eigenes wissen-
schaftliches Profil, andererseits leisten sie damit auch einen Beitrag zum
wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt. Diese Wechselwirkung zwischen
Doktoratsstudien und der Lehre und Forschung an einer Universitét ist bei
der Akkreditierung von Doktoratsstudien zu beriicksichtigen. Setzt man
die Anforderungen fiir die Akkreditierung von Doktoratsstudien zu nied-
rig an, kann deren mangelnde Qualitit die kiinftige Lehre und Forschung
an der Universitédt negativ beeinflussen; andererseits kann gerade durch
Doktoratsstudien die Entwicklung einer Institution zu einer forschungsak-
tiven Universitdt mit entsprechender Heranbildung von wissenschaftli-
chem Nachwuchs des Forschungsumfelds gefordert werden.

Vor diesem Hintergrund sind fiir die Akkreditierung von Doktoratsstudien
ergdanzend zu den allgemeinen Akkreditierungsvoraussetzungen, wie sie
im Universitats-Akkreditierungsgesetz und in den Basiskriterien des OAR
festgelegt sind, folgende Voraussetzungen zu erfiillen:

Personal

Im Fachbereich des Doktoratsstudiengangs muss ausreichend wissen-
schaftliches Stammpersonal mit entsprechender fachlicher Qualifikation
(Habilitation oder habilitationsdquivalenter Qualifikation), anerkannten
Forschungsaktivitidten und Erfahrung in der Betreuung von DoktorandIn-
nen vorhanden sein. Die selbstandige Betreuung von DoktorandInnen setzt
jedenfalls die volle Lehrbefugnis fiir das wissenschaftliche Fach voraus.

Bei interdisziplindr konzipierten Doktoratsstudien muss in allen beteilig-
ten Fachbereichen wissenschaftliches Personal mit ausreichender Qualifika-
tion vorhanden sein.

Die Lehr- und Betreuungsleistung im Rahmen von Doktoratsstudien muss
durch das wissenschaftliche Stammpersonal neben dessen allfélligen sons-
tigen Lehr-, Forschungs- und Verwaltungsaufgaben angesichts der geplan-
ten Zahl an DoktorandInnen leistbar sein. Als Richtwert fiir eine angemes-
sene Betreuungsrelation ist von maximal 5-6 DoktorandInnen pro Betreue-
rIn auszugehen.

Forschung

Die besondere Profilierung von Doktoratsstudien muss durch das wissen-
schaftliche Profil und durch anerkannte Forschungsaktivititen des Lehr-
korpers gewdhrleistet sein.

Fiir die Einrichtung eines Doktoratsstudiengangs ist daher ein stimulieren-
des und dynamisches Forschungsumfeld erforderlich, das den intensiven
Kontakt mit dem forschungsaktiven wissenschaftlichen Personal, Interdis-
ziplinaritit sowie die Moglichkeit zur inner- und aufSeruniversitaren Ko-
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operation gewdhrleistet. Unter einem etablierten Forschungsumfeld ist das
Vorhandensein von fachaffinen Forschungsaktivitdten an der Institution zu
verstehen, deren Ergebnisse durch entsprechende Publikationen nachzu-
weisen sind.

Nachweis der Erfiillung der Akkreditierungsvoraussetzungen

Die Akkreditierung von Doktoratsstudien setzt daher den Nachweis der
tatsdchlichen Erfiillung der Akkreditierungsvoraussetzungen entsprechend
den Basiskriterien zum Akkreditierungszeitpunkt voraus. Basiskriterium 9,
das fiir die Erfuillung der Akkreditierungsvoraussetzungen eine Frist von
drei Jahren einrdumt, sofern dies in einem Entwicklungsplan nachvollzieh-
bar dargelegt ist, ist im Fall der Akkreditierung von Doktoratsstudien nicht
anzuwenden.

2% Stand 11.01.2008
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Standorte von Privatuniversititen

Standortfestlegung im Akkreditierungsbescheid
Gemaifs § 5 Abs. 2 Universitédts-Akkreditierungsgesetz wird der Standort
einer Privatuniversitdt im Akkreditierungsbescheid festgelegt.

Mehrerer Standorte im Erstakkreditierungsverfahren

Sollen im Rahmen des Erstakkreditierungsverfahrens einer Privatuniversi-
tdt mehrere Niederlassungen an verschiedenen Standorten im In- oder
Ausland errichtet werden, ist fiir alle Niederlassungen die Erfiillung der
Akkreditierungsvoraussetzungen nachzuweisen.

Zusitzlich zur Checkliste fiir Institutionen sind dem OAR insbesondere

folgende Informationen zur Verfiigung zu stellen:

e Einbeziehung des neuen Standorts in das Qualitdtsmanagementsystem
der Privatuniversitat

e Koordination aller fiir den Studienbetrieb relevanten organisatorischen
Abldufe zwischen Hauptstandort und neuem Standort (Satzung)

e Vertrdge mit Kooperationspartnern am neuen Standort (sofern relevant)

¢ Bei Standortgriindungen im Ausland ist zusdtzlich die Einhaltung der
jeweiligen einschldgigen nationalen Rechtsvorschriften nachzuweisen

Die genannten Informationen sind von der Privatuniversitdt auch im Falle
der Durchfiihrung von Lehre und Forschung durch Kooperationspartner
bzw. beauftragte Dritte (Dienstleister, Franchisenehmer) vorzulegen.

Standortgriindungen oder Standortwechsel bestehender Privatuniversi-
tdaten

Im Falle eines weiteren Angebotes an einem anderen als im Akkreditie-
rungsbescheid bezeichneten Standort oder eines Standortwechsels einer
Privatuniversitét ist ein entsprechender Antrag auf Akkreditierung des/der
neuen Standorts/Standorte an den OAR zu stellen. Dabei sind folgende
Falle zu unterscheiden:

A Standortgriindung(en) bei unverianderter Beibehaltung des akkredi-
tierten Studienprogramms und des akkreditierten Grades

Erfolgt diese Standortgriindung unter unverdnderter Beibehaltung des ak-
kreditierten Studienprogramms und des akkreditierten Grades, ist im Zuge
dieses Verfahrens von der Privatuniversitdt der Nachweis zu erbringen,
dass die Akkreditierungsvoraussetzungen am neuen Standort gegeben sind
und der Studienbetrieb am neuen Standort ohne Ressourcenabzug zu Las-
ten bestehender Standorte erfolgt.
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Dazu sind dem OAR insbesondere folgende Informationen zur Verfiigung

zu stellen:

e Studiengangsverantwortliche/r

e Stammpersonal (Name, Qualifikation, Dienstvertrag bzw. Vorvertrag,
Beschiftigungsausmafi, Zuordnung zu Lehrveranstaltungen bzw. For-
schungsbereichen) gemaf3 Basiskriterium 4

e Externe Lehrende (Name, Qualifikation, Vertrag bzw. Vorvertrag, Be-
schiftigungsausmafs, Zuordnung zu Lehrveranstaltungen bzw. For-
schungsbereichen)

e Betreuungsrelation des wissenschaftlichen/kiinstlerischen Stammper-
sonals (differenziert nach Personalkategorien) zu Studierenden

e Studienorganisation (zeitliche Struktur, Fernlehre, Priiffungsmodalitdten
etc.)

e Forschungstitigkeit des Stammpersonals am neuen Standort

e Einbeziehung des neuen Standorts in das Qualitdtsmanagementsystem
der Privatuniversitat

e Koordination aller fiir den Studienbetrieb relevanten organisatorischen
Abldufe zwischen Hauptstandort und neuem Standort (Satzung)

e Raum- und Sachausstattung

e Zahl der Studienplitze

e Finanzierung

e Vertrdge mit Kooperationspartnern am neuen Standort (sofern relevant)

e Bei Standortgriindungen im Ausland ist zusétzlich die Einhaltung der
jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften nachzuweisen

Die genannten Informationen sind von der Privatuniversitédt auch im Falle
der Durchfiihrung von Lehre und Forschung durch Kooperationspartner
bzw. beauftragte Dritte (Dienstleister, Franchisenehmer) vorzulegen.

B Standortgriindung(en) mit gedinderten oder zusitzlichen Studienpro-
grammen

Im Falle der Griindung eines weiteren Standortes mit geédnderten oder zu-
sdtzlichen Studienprogrammen ist die Akkreditierung des/der neuen bzw.
gednderten Studiengidnge unter Angabe der in der Checkliste fiir die Ak-
kreditierung von Studiengéngen enthaltenen Informationen zu beantragen.

Zusitzlich sind dem OAR insbesondere folgende Informationen zur Verfii-

gung zu stellen:

e Einbeziehung des neuen Standorts in das Qualitdtsmanagementsystem
der Privatuniversitat

e Koordination aller fiir den Studienbetrieb relevanten organisatorischen
Abldufe zwischen Hauptstandort und neuem Standort (Satzung)

e Vertrdge mit Kooperationspartnern am neuen Standort (sofern relevant)

e Bei Standortgriindungen im Ausland ist zusétzlich die Einhaltung der
jeweiligen einschldgigen nationalen Rechtsvorschriften nachzuweisen
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Die genannten Informationen sind von der Privatuniversitit auch im Falle
der Durchfithrung von Lehre und Forschung durch Kooperationspartner
bzw. beauftragte Dritte (Dienstleister, Franchisenehmer) vorzulegen.

Weiterbildungsangebote aufierhalb akkreditierter Standorte
Abweichend von den oben genannten Erfordernissen kénnen in Ausnah-
mefillen weiterbildende Studienangebote (Universititslehrgange im Sinne
des § 56 Universitdtsgesetz 2002) zur Ganze oder zum Teil auch aufSerhalb
der akkreditierten Standorte durchgefiihrt werden, sofern der Lehr- und
Forschungsbetrieb und der Fortbestand der Akkreditierungsvoraussetzun-
gen am Hauptstandort bzw. den akkreditierten Standorten hierdurch ge-
wiéhrleistet sind und die dislozierte Durchfithrung mit den Erfordernissen
und dem paddagogischen Konzept des betreffenden Universitatslehrgangs
vereinbar ist.
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Berufsbegleitende Studienginge (Workload)

Das European Credit Transfer System (ECTS) fithrte mit den Credits ein quan-
titatives Maf fiir die Gesamtbelastung der Studierenden ein. Es beruht auf
der Ubereinkunft, dass das Arbeitspensum von Vollzeitstudierenden wih-
rend eines akademischen Jahres 60 ECTS-Credits umfasst. Das definierte
Arbeitspensum fiir ein Vollzeitstudium betrédgt in Europa zwischen 1500
und 1800 Stunden pro Jahr. Ein Credit entspricht daher einem Arbeitsauf-
wand von 25-30 Stunden. Das Arbeitspensum bezieht sich auf die Zeit, die
Studierende im Durchschnitt benétigen, um die fiir die Lehrveranstaltung
oder das Modul genau zu definierenden Lernergebnisse zu erzielen und
erfasst daher sowohl die Zeit des Prasenzunterrichts, des Selbststudiums,
des Priifungsaufwands sowie allfdlliger Praktika. Die Vergabe von Credits
setzt die Uberpriifung der jeweiligen Studienleistung voraus.

Studiengdnge sind so zu konzipieren, dass die Studierbarkeit gegeben ist,
das heifit, dass die mit dem Studium verbundene Arbeitsbelastung fiir die
Studierenden bewdltigbar ist.

Bei berufsbegleitenden Studiengéngen ist daher ein Arbeitspensum vorzu-
sehen, dass mit einer (vollzeitigen) Berufstitigkeit vereinbar ist.

Eine Vollzeit-Workload von 60 ECTS pro Jahr wiirde zu einer nicht bewal-
tigbaren Belastung der berufstitigen Studierenden fiithren.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass fiir weiterbil-
dende Master-Studiengidnge im Gegensatz zum konsekutiven Magister-
bzw. Masterstudium nicht eine Mindestanzahl von 120 ECTS erforderlich
ist, sondern je nach Zugangsvoraussetzungen und Bildungsziel 75-120
ECTS international tiblich sind.
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Auswahlverfahren und Selektionskriterien
fiir die GutachterInnen in Review-Teams

Auswahlverfahren

Die Auswahl und Bestellung der GutachterInnen erfolgt durch den OAR.
Die Antragsteller konnen gegen die Nominierung Einwand erheben, sofern
eine mogliche Befangenheit der GutachterInnen vorliegt. In einem solchen
Fall hat der OAR die Einwénde zu priifen und gegebenenfalls eine neue
Nominierung vorzunehmen.

Die GutachterInnen erkldren schriftlich (unter Eid), dass sie ihre Tatigkeit
nach bestem Wissen und Gewissen und entsprechend den Regeln der Wis-
senschaft ausiiben und dass keine Befangenheitsgriinde vorliegen. Die Gut-
achterInnen unterliegen der Amtsverschwiegenheit, d.h. sie diirfen keine
Informationen aus dem Verfahren an Dritte weitergeben.

Zusammensetzung des Review-Team

Je nach Umfang und Féacherspektrum der Institution gehtren dem Review-

Team zwei bis vier Fachexpertlnnen sowie ein Mitglied des Akkreditie-

rungsrates und ein Mitglied der Geschiftsstelle an. Das Review-Team muss

folgende Kompetenzfelder abdecken kénnen:

1. addquate hohe wissenschaftliche Qualifikation und Kenntnis des uni-
versitdren Lehrbetriebs im jeweiligen Fachbereich;

2. facheinschlédgige Forschung und Kenntnis des universitdren For-
schungsbetriebs;

3. Erfahrung in Qualititsmanagement und Qualitédtssicherung im Univer-
sitidtsbereich;

4. Erfahrung in universitdren Leitungs- und Organisationsstrukturen und
im Wissenschaftsmanagement;

5. didaktische Erfahrung und Erfahrung in der Entwicklung, Durchfiih-
rung und Evaluation von Curricula;

6. Kenntnis des nationalen Hochschulsystems und -rechts.

Auswahlkriterien

Fiir die Auswahl der GutachterInnen werden in der Regel folgende Krite-

rien herangezogen:

1. Lehrstuhlinhaber/innen mit ausgewiesener hoher wissenschaftlicher
Reputation im Fachbereich;

2. Leitungserfahrung in grofSeren akademischen Einheiten;

3. Berufstdtigkeit im Ausland und ausgewiesene internationale Erfahrung;

4. Unabhangigkeit und Unbefangenheit (keine Interessenskonflikte).

Bei Bedarf konnen weitere Expertlnnen aus dem Berufsfeld oder mit be-
sonderer didaktischer Qualifikation (z.B. Fernstudien) als GutachterInnen
herangezogen werden. Unter Beriicksichtigung der oben genannten Aus-
wahlkriterien werden nach Moglichkeit auch Angehorige auslandischer
Privatuniversitidten als Mitglieder in den Review-Teams eingesetzt. Bei
Reakkreditierungsverfahren werden auch studentische Expertlnnen als
Mitglieder in den Review-Teams eingesetzt.
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Grundsitze guter Praxis fiir Begehungen

EINLEITUNG

Die Grundsitze guter Praxis fiir Begehungen wurden im Rahmen der Sit-
zung des Akkreditierungsrates am 26. Februar 2007 diskutiert und verab-
schiedet. Sie sollen die Qualitit der Begehungen sicherstellen und richten
sich an alle Teilnehmer/innen von Begehungen. Dabei ist folgendes zu be-
riicksichtigen:

Die Grundsitze guter Praxis fuir Begehungen beruhen auf den bisher ge-
sammelten Erfahrungen bei Begehungen und werden kontinuierlich er-

ganzt und weiterentwickelt. Das Feedback der Gutachter/innen und der
Antragsteller/innen wird systematisch zur Verbesserung herangezogen.

Die Grundsitze guter Praxis fiir Begehungen sind so formuliert, dass sie
gentigend Spielraum fiir den spezifischen Kontext der jeweiligen Verfahren
offenlassen.

Die Grundsitze guter Praxis fiir Begehungen dienen als Richtschnur, um
durch die Begehung eine ausgewogene und umfassende Erhebung aller fiir
das Verfahren relevanten Sachverhalte zu ermoglichen.

Die Grundsitze guter Praxis fiir Begehungen dienen als Grundlage einer
konsistenten und sachorientierten Akkreditierungsentscheidung.

GRUNDSATZE
1. Information der Gutachter/innen

1.1.  Zur Vorbereitung erhalten die Gutachter/innen spitestens vier Wo-
chen vor der Begehung samtliche Antragsunterlagen, sowie alle fiir die
Gutachtertdtigkeit notwendigen Informationen (Orientierungsrahmen fiir
die Begutachtung, die Grundsatze guter Praxis fiir Begehungen, Basiskrite-
rien etc.) sowie alle fiir die Administration notwendigen Unterlagen.

1.2.  Ein personliches Kennenlernen von Gutachter/innen, Berichterstat-
ter/in und der Vertreterin der Geschiftsstelle findet i.d.R. im Rahmen einer
Vorbesprechung mit Abendessen am Vorabend des Besuchs der Institution
statt und stellt eine gute und offene Kommunikationssituation her.

1.3. Die Information der Gutachter/innen tiber den Antrag und die an-
tragstellende Institution sowie {iber besonders priifungsbediirftige Aspekte
des Antrags geschieht unter moglichster Wahrung der Unvoreingenom-
menheit der Gutachter/innen.
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1.4. Die Gutachter/innen erhalten im Rahmen der Vorbesprechung er-

ganzende Informationen iiber folgende Punkte:

e den vorliegenden Antrag

e die antragstellende Institution

e rechtliche Rahmenbedingungen des Verfahrens

e den Akkreditierungsrat

e das System der Akkreditierung und den privatuniversitdren Sektor in
Osterreich

2. Rolle der Gutachter/innen

2.1. Die Gutachter/innen werden iiber ihre Rolle wihrend der Begehung
klar informiert. Sie tragen eigenverantwortlich dafiir Sorge, dass sie alle fiir
ihr Gutachten erforderlichen Sachverhalte erheben.

2.2. Alle Kontakte zwischen Gutachter/innen und Antragstellern finden
iiber die Geschiftsstelle statt. Die Gutachter/innen sind dariiber informiert,
dass ihre Rolle als Gutachter/in unvereinbar ist mit einer moglichen Rolle
als Berater/in der Institution.

2.3. Die Gutachter/innen werden tiber ihren Gutachterauftrag informiert.

Dazu gehoren insbesondere folgende Elemente:

e Abfassung einzelner voneinander unabhéngiger Gutachten

e Gutachtenserstellung gemifs dem Orientierungsrahmen des OAR. Das
Gutachten soll auch eine abschliefiende fachliche Gesamtbeurteilung
enthalten. Die rechtliche Wiirdigung (= Feststellung der Erfiillung
samtlicher Akkreditierungsvoraussetzungen) ist allerdings Aufgabe des
Akkreditierungsrates und nicht von den Gutachter/innen vorzuneh-
men

3.  Rolle des Mitglied des Akkreditierungsrates (Berichterstatter/in)

3.1. Der/die Berichterstatter/in tibernimmt die Gesprachsfiihrung wéh-
rend der Begehung und sorgt dafiir, dass wahrend der Begehung alle The-
men, die fiir das Verfahren relevant sind, mit den entsprechenden Perso-
nengruppen behandelt werden.

3.2.  Der/die Berichterstatter/in gestaltet die Gespréchsfiithrung so, dass
die Gutachter/innen ausreichend Mdoglichkeit haben, alle fiir sie relevanten
Fragen zu behandeln.

3.3. Der/die Berichterstatter/in stellt sicher, dass wahrend der Begehung
auch Befunde zu jenen Fragestellungen erhoben werden, die entschei-
dungsrelevant sind, aber nicht in den unmittelbaren Fachbereich der Gut-
achter/innen fallen.
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4, Rolle der Geschiftsstelle

41. Die Geschiftsstelle informiert im Rahmen eines Vorgespradchs mit
dem/ der Berichterstatter/in iiber den letzten Stand des Verfahrens und
bespricht mit ihm/ihr den geplanten Verlauf der Begehung und noch offe-
ne Fragen.

4.2. Die Geschiftsstelle tragt zur Ermittlung aller entscheidungsrelevan-
ten Sachverhalte durch ergdnzende Fragen bei.

4.3. Die Geschiftsstelle steht fiir Rechtsauskiinfte und Informationen zur
Verfahrens- und Entscheidungspraxis des OAR zu Verfiigung.

4.4. Die Geschiftsstelle informiert iiber den Verfahrensablauf.

5. Rolle des/der externen Beobachters/Beobachterin

5.1. Nach Entscheidung des OAR kénnen gegebenenfalls mit Zustim-
mung der zu begutachtenden Einrichtung externe Beobachter/innen an der
Begehung teilnehmen.

5.2. Der/die externe Beobachter/in verpflichtet sich zur Verschwiegen-
heit gegentiber Dritten tiber alle Verfahrensinhalte.

6.  Besuch der Institution: Gestaltung und Ablauf

6.1. Der Ablauf des Besuchs ist den spezifischen Erfordernissen des Ver-
fahrens angepasst (Ex ante-Akkreditierung, neue Studienprogramme oder
Reakkreditierung) und wird mit der Antragstellerin abgestimmt.

6.2.  Am Besuch nehmen das Expertenteam (Berichterstatter/in, Gutach-
ter/innen, Vertreterin der Geschiftstelle) sowie die Vertreter/innen der
antragstellenden Institution teil. Die Auswahl der Vertreter/innen der an-
tragstellenden Institution obliegt der Institution. Diese stellt sicher, dass
kompetente Ansprechpartner fiir alle Themenbereiche anwesend sind. Die
Auswabhl der Studierenden erfolgt - sofern vorhanden - durch die Studie-
rendenvertretung und nicht durch die Universitétsleitung.

6.3. Der Ablauf des Besuchs stellt sicher, dass alle relevanten Gruppen
der Bildungseinrichtung ausreichend gehort werden kénnen und dass aus-
reichend Zeit zur Verfiigung steht, um alle relevanten Fragen anzuspre-
chen.

6.4. Der Ablauf des Besuchs ist so gestaltet, dass die einzelnen anzuho-
renden Personengruppen die Moglichkeit haben, ihre Positionen frei und
durch die Universitdtsleitung unbeeinflusst darzustellen.
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6.5. Der Ablauf des Besuchs enthilt in der Regel folgende Punkte:

e Besprechung mit den Vertreter/innen der Universititsleitung;:
- Mission Statement
- Organisation, Management, Finanzen
- Entwicklungsplan

Qualitdtsmanagement, Follow-up zur externen Evaluierung

e Zwischenbesprechung des Expertenteams (gegebenenfalls im Rahmen
eines Mittagessens)

e Besichtigung der Raumlichkeiten und der Infrastruktur

e Besprechung mit den Verantwortlichen fiir Lehre und Forschung

e Gesprdch mit Studierenden- bzw. Absolventinnen/ Absolventen (sofern
vorhanden)

e Nachbesprechung des Expertenteams (ohne Vertreter/innen der Insti-
tution)

e Schlussbesprechung mit der Universitétsleitung

7.  Nachbesprechung des Expertenteams

7.1.  Die Nachbesprechung des Expertenteam findet ohne Vertreter/innen
der Institution statt.

7.2.  Die Nachbesprechung im Expertenteam geschieht unter moglichster
Wahrung der Pluralitdt der Meinungen der Gutachter/innen und ohne
Vorwegnahme der Ergebnisse der Begutachtung und der Entscheidung des
Akkreditierungsrates.

7.3. Die Nachbesprechung im Expertenteam dient vor allem zur Kldrung

folgender Punkte:

e Kldrung offener (rechtlicher) Fragen

e Feststellung, ob weitere Informationen durch die Antragsteller notwen-
dig sind

e Kldrung noch offener Fragen betreffend die Gutachtenserstellung (Gut-
achterauftrag, Orientierungsrahmen etc.)

e Kldrung des Zeitrahmens fiir die Gutachtenserstellung (i.d.R. 2-3 Wo-
chen ab Begehung bzw. Ubermittlung von nachgereichten Unterlagen)

8.  Schlussbesprechung mit der Universititsleitung

8.1. In der Schlussbesprechung mit der Universitétsleitung wird der wei-
tere Verfahrensfortgang geklart. Insbesondere sind folgende Punkt festzu-
halten:

e nachzureichende Unterlagen

e Frist fiir Nachreichungen

e voraussichtlicher Zeitrahmen fiir die Gutachtenserstellung
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e voraussichtlicher Zeitrahmen fiir die Stellungnahme zu den Gutachten
e voraussichtlicher Zeitpunkt der Entscheidung

8.2. In der Schlussbesprechung mit der Universitatsleitung erfolgt keine
Vorwegnahme des Ergebnisses der Begutachtung und der Entscheidung
des Akkreditierungsrates.
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Orientierungsrahmen fiir die Gutachter
zur Begutachtung von Studiengingen

Der folgende Orientierungsrahmen dient als Anleitung fiir die Erstellung
der Fachgutachten und stellt gemeinsam mit dem Bescheid tiber die Bestel-
lung zum Sachverstandigen den Gutachterauftrag dar. Die darin enthalte-
nen Punkte beziehen sich auf die gesetzlichen Akkreditierungsvorausset-
zungen und die Basiskriterien des OAR, deren Erfiillung vom OAR zu prii-
fen ist. Als Beurteilungsmafsstab sind internationale Standards heranzuzie-
hen. Eine Gewichtung der einzelnen Bereiche im Hinblick auf die speziel-
len Erfordernisse des Verfahrens soll durch den/die Berichterstatter/in in
Absprache mit den Gutachter/innen erfolgen.

Die Fachgutachten sind auf Grundlage folgender Unterlagen zu erstellen:

- Antragsdokument, das von der zu akkreditierenden Einrichtung vorge-
legt wurde

- wihrend der Begehung der Institution erhobene Sachverhalte

- gegebenenfalls diesbeziigliche Nachreichungen.

1. Studiengang und Studiengangsmanagement

1.1 Orientierung des Studiengangs am Leitbild der Institution und an der
Employability

1.2 Angemessenheit von Qualitit und Umfang des Curriculums unter
fachwissenschaftlichen Gesichtspunkten im Hinblick auf den Ab-
schluss

1.3 Vorliegen eines padagogisch-didaktischen Gesamtkonzeptes, das ent-
sprechend kommuniziert und umgesetzt wird

1.4 internationale Vergleichbarkeit des akademischen Grades

1.5 Vorliegen einer geeigneten Struktur des Studiengangs, die ausrei-
chende Moglichkeit fiir die Aneignung, selbstindige Reflexion und
Analyse der Studieninhalte durch die Studierenden bietet (Verhiltnis
der Anteile von Prasenz-, Fern- und Selbststudium)

1.6 Angemessenheit und Nachvollziehbarkeit der ECTS-Zuteilung

1.7 Studierbarkeit des Studiengangs im Hinblick auf Workload und vor-
gesehene Studiendauer

1.8 Angemessenheit der Lehrinhalte und Lehrmethoden im Hinblick auf
die Erreichung der definierten Lernziele und Lernergebnisse (Kompe-
tenzen und Qualifikationen, Kenntnisse und Fertigkeiten)

1.9 Nachvollziehbarkeit inhaltlicher Uberschneidungen der verschiede-
nen angebotenen Curricula

1.10 Bewertung der Priifungsordnung

1.11 Angemessenheit der Zulassungsvoraussetzungen und des Auswahl-
verfahrens

1.12 Betreuungsrelation des wissenschaftlichen/kiinstlerischen Stamm-
personals zu Studierenden
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2 Personal

21 Ausreichender Bestand an Stammpersonal und angemessenes Ver-
hiltnis zwischen Stammpersonal und externen Lehrbeauftragten

2.2 ausgewiesene hohe wissenschaftliche/kiinstlerische und didaktische
Qualifikation des wissenschaftlichen/kiinstlerischen Personals, insbe-
sondere des Stammpersonals in Hinblick auf die Erfullung des Basis-
kriteriums 4

3 Forschung und internationale Kooperation

3.1 Einbindung des Lehrkorpers in Forschungsaktivitidten innerhalb oder
aufierhalb der Institution und daraus resultierende Riickwirkungen
auf die Studieninhalte

3.2 Ausmafs und Qualitédt der internationalen Kooperation in Forschung
und Lehre

3.3 Einbindung der Studierenden in die Forschung und in die Kooperati-
onsprojekte

4 Finanzierung, Raum- und Sachausstattung

41 Plausibilitdt des Finanzplans

42 Angemessenheit der Raum- und Sachausstattung im Hinblick auf die
Anforderungen des Studiengangs

5 Qualititsmanagement
5.1 Durchfithrung von regelmifligen Uberpriifungen des Studiengangs
im Rahmen der internen Evaluierung

6 Fernstudien, E-Learning bzw. Blended Learning

Beruht das Studienangebot auf Fernstudien, E-Learning bzw. Blended
Learning, so miissen unten genannte Priifbereiche ergéanzend bewertet
werden. Zusitzlich sind die Implikationen von Fernstudien, E-Learning
bzw. Blended Learning bei allen unter 1-5 genannten Punkten zu bertick-
sichtigen.

ad Studiengang und Studiengangsmanagement

- Angemessenheit der Anteile von Prasenzzeiten und betreutem und
nicht betreutem Selbststudium

- Vorliegen von Grundsitzen zur Auswahl und Erstellung digitaler
Lehrmaterialien (und deren Orientierung an padagogisch-
didaktischen und technischen Kriterien)

- Vorliegen von Grundsétzen zum Umgang mit Urheberrecht und Ur-
heberschutz

- Rechtssicherheit im Hinblick auf die Bewertung von Studienleistun-
gen (studentische Identifizierung; Plagiate)

ad Personal
- Angemessenheit der Qualifikation der Lehrenden, Tutoren, administ-
rativen und technischen Mitarbeiter/innen im Hinblick auf die be-
sonderen technisch(-didaktischen) Anforderungen
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- Vorliegen einer Strategie fiir die Betreuung und Weiterqualifikation
der Lehrenden, Tutoren und administrativen Mitarbeiter/innen im
Hinblick auf die Anwendung von Informations- und Kommunikati-
onstechniken

- Ausreichende personelle Kapazititen fiir

» die addquate Betreuung von Studierenden im Hinblick auf In-
formations- und Kommunikationstechniken

» Erstellung des didaktischen Konzepts

» pddagogisch-didaktische Beratung der Lehrenden

*» die Erstellung der digitalen Lehrmaterialien (Inhalt, technische
Umsetzung)

» IT-Support fiir Lehrende und Studierende

» IT-Service fiir die laufende technische Betreuung

ad Raum- und Sachausstattung
- Existenz von Studienzentren fiir die Durchfiihrung der Prasenz- und
Priifungsphasen
- Existenz von aufgrund padagogisch-didaktischer Erwdgungen aus-
gewdhlter Lernplattformen (Software inkl. Lizenzen; entsprechende
Hardware)

- Angemessenheit der technischen Ausriistung sowie der Ausstattung
der Informations-/ Distributionsabteilung
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Interne Beschwerdekommission

Aufgaben und Ziele

Ziel der Kommission ist die Sicherstellung eines fairen Verfahrensablaufs.
Die Kommission versteht sich als Organ zur Selbstkontrolle und als An-
sprechpartner und erste Anlaufstelle fiir Antragsteller. Die Kommission hat
bei der Erfiillung ihrer Aufgaben auf eine einvernehmliche Losung hinzu-
wirken.

Art der Beschwerden

Die Kommission vermittelt in Fillen, in denen sich der Antragsteller in sei-
nen Rechten und Interessen verletzt sieht. Die Rechtsanspriiche der An-
tragstellers, die sich aus dem AVG ableiten, bleiben durch das Vorbringen
einer Beschwerde an die Kommission unberiihrt.

Stellung im Akkreditierungsverfahren

Die Kommission kann zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zwischen An-
tragstellung und der Akkreditierungsentscheidung des OAR angerufen
werden. Gegen Akkreditierungsentscheidungen des OAR kann bei der
Kommission keine Beschwerde erhoben werden. Die Tétigkeit der Kom-
mission hat keinen Einfluss auf den formalen Ablauf des Verfahrens und
kann keine Rechtswirkungen entfalten.

Zusammensetzung der Kommission

Die Kommission setzt sich aus Mitgliedern des OAR zusammen und be-
steht aus zwei Mitgliedern und einem Ersatzmitglied. Das Ersatzmitglied
wird tédtig, sofern eines der beiden Mitglieder verhindert ist oder als Be-
richterstatterIn in dem Verfahren titig ist, auf das sich die Beschwerde be-
zieht. Die Mitglieder werden vom OAR fiir die Dauer von 2 Jahren ge-
wahlt. Weiters gehort der Kommission ein Mitglied der Geschéftsstelle an,
das fiir das jeweilige Verfahren kooptiert wird, wobei auch hier die Unver-
einbarkeit von Verfahrensbetreuung und Mitwirkung in der Kommission
besteht.

Verfahren

Die Beschwerde muss vom Beschwerdeftihrer schriftlich in der Geschéfts-
stelle eingebracht werden. Die Kommission kann die Beschwerde im
Schriftweg behandeln oder den Beschwerdefiihrer zu einem Gesprach ein-
laden. Die Kommission kann im Einvernehmen mit dem Beschwerdefiihrer
auch eine Anhorung Dritter durchfiihren.

Empfehlungen der Kommission
Die Kommission berichtet dem OAR und schligt gegebenenfalls geeignete
Mafinahmen zur Problemldsung vor.
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